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stand zu leisten, imd stch dessen weigern, stnd als Milschuldi-
ze der vorgegangenen Verbrechen erklärt, und sollen auf glei-
che Weise nachgesucht werden.

Die Vorgesetzten von Gemeinen, welche sich zn schulden
kommen lassen wurden, die in ihrer Macht stehenden Mittel,
um «bgemeldte Vergehen zu verhindern, nicht gebraucht
zu haben, sind alle insgesammt, und jeder insbesondere dafür
verantwortlich.

Das Vollziehungsdirektorium beschließt: daß obsteheudes
Gescb publizirt, vollzogen, und gegenwärtige Originalakte mit
dem National - Siegel verwahrt werden solle.

Arau, den nenn und dreißigsten August 17?«.

Arau den neun und zwanzigsten August des Iaprs
Eintausend siebenhundert neunzig und acht,Ao. >798.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums.
8. Sign. L a h a r p e-

Im Namen des Direktoriums des Generalftkretair.
Sign. Mousson-

Iu drucken, und publiziren anbefohlen.
Der Minister der Justiz und Polizep,

K. B. Mcper.

Bericht der Commission über den Beschluß des gros-
sen Rathes vom 22. August 1798, über die Ein-
nchlung der Muntzipalitäten, dem Senat vor-
gelegt am August von Usteri. (Der Ve-
Muß sturer fich im uz und ii4ten Stück des
Rebubltkaners.

Die zu Untersuchung des Beschlusses des grossen
Raths vom 22. August, über die Einrichtung
der Muuizipalitäten niedergesetzte Commission,
hat bei einer sorgfältigen Prüfung desselben, Beiner-
kuugen über verschiedene seiner Artikel gemacht, die
fie dem Senat gegenwartig vorlegt.

Es lassen fich dieselben grossentheils zurückbrin-
gen, einerseits auf Unbestimmtheiten und Un-
deutlichkeiten, die ihrer Folgen wegen immer
sehr schlimme Fehler eines Gesetzes sind, und die die
Commission sehr ungern in einige» Artikeln des vor-
liegenden wahrgenommen hat; anderseits auf solche
Unvollkommenheiten, die von noch mangeln-
den Gesetzen, welche in das Mnnizipalilätswesen ein-
schlagen und damit zusammenhängen, herrühren; so

j- B- wenn einmal ein Gesetz über die Art, wie die
Gemeindsbürgerrechte zu erlangen sind, — ein allge-
nieineo Gesetz über das Vormundswesen) — Gesetze
über Armenverpflegung u s. wk vorhanden seyn wer-
Hen, so ist nicht zu zweifeln, dass auch in Folge der-
selben, die gegenwärtige Munizipalitäts-Einrichtung
vortheilhafte Abänderungen erleiden wird.

Wenn also die Commission wirklich diesen Zeit-
punkt nicht allzu entfernt sieht, wo die fortschreitende
Organisation unserer Gesetzgebung, die gegenwartige
Munizipalitäts'Einrichtung vervollkommnen wird
wo dann auch sehr bequem die etwa fetzt noch statt
findenden Undeutlichkeiten und Unbestimmtheilen ge-
hoben werden können -- und auf der andern Seit«
die Dringlichkeit einer allgemeinen gesetzlichen Muni-
zipaliräkSeinrichtung mit jedem Tage fühlbarer wird,
auch die vorgeschlagene, unstreitig sehr grosse Vorzüge
vereinigt — So geht der einmüthige Vorschlag der
Kommission dahin dem Senat die Annahme des Bc-
schlusses anzurathen.

Ihre Bemerkungen sind folgende:

In der 2ten Erwartung hat die Commission
die Worte: „ Magistratspcrsonen die auf eine unschik-
liche Weise und fast überall ohne Zuzug des Volks-
willens gewählt worden '' etwas harr und wie sie

glaubt, nicht ganz richtig gefunden.
Ueber die qte Erwägung bemerkt die Kommis«

ston: Daß es sich zweifeln läßt, ob ein solcher fort-
daurender Unterschied zwischen Gemeindsburgern und
Nichtgemcindsburgern — in einer Gemeinde, mit
der Konstitution füglich bestehen könne. Sie glaubt
aber, darüber sey das Gesetz: wie man Gemeindsbur-
ger werden könne, zu erwarten.

Zu §. 1. Diese Generalversammlung ist eine wahre
UrVersammlung (assomblös primaire) und also wird
durch diesen Artikel, den von der Constitution bestimm-
ten Verrichtungen der UrVersammlungen, eine neue
hinzugeführt.

Zu 5. Da die Generalversammlung, eine Urver-
sammlung ist — so scheint dieser §. theils überflüßig,
theils undeutlich.

Zu 6. Unstreitig bezieht sich hier die Gen ehmi-
g u n g auf die Steuer und nicht auf die Versammlung;
dennoch bleibt es undeutlich, ob die Versammlung
vor oder nach genehmigter Steuer statt finden kann;
das letztere liegt wohl im Sinn des Artikels.

Zu 7. und 8. Diese beiden K. mißfallen der Kom-
mission sehr; fie sieht nicht ein, wozu überhaupt
diese ausserordentlichen Versammlungen dienen sol-
len? — und da von Urversammlnngen nicht blossen
Gemeindsburgerversammlungen die Rede ist, so
steht ste wirklich die Sache als konstitut onswidrig an,
indem die Verrichtungen der UrVersammlungen durch
die Constitution bestimmt sind. Sie bemerkt auch,
daß die in diesem §. vorgeschriebenen Petitionen gar
zn leicht möchten zu erhalten seyn — obgleich dann
freilich die erforderliche Genehmigung des Statthal-
ters, das Gegengewicht hält.

Zu 9. Die Kommission glaubt, allzuklein? Ge-
meinden von 50 bis 60 Bürgern — oder die unter
100 stnd, würden fich besser für eine Munizipalität
vereinigen; insofern die Gemeindgüler nicht Schwie-
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»tgkelttn machen; überhaupt fehlt noch eine genaue
Bestimmung dessen was eine Gemeinde ist.

Zu 15. In der französischen Resolution findet sich
das Wort-Maire, während in der deutschen der
Ausdruk Präsident der Munizipalität ge,
braucht wird.

Zu 19, Die Commission glaubt, diese Wahl
könnte füglich vor sich gehen, zur Zeit wann sich die
Urversammlungen jährlich nach Vorschrift der Constü
tution versammeln, und es bedürfte dazu keiner bee

sondern Zusammenkunft.
Zu 24. Anstatt der absoluten dürfte hier die rela,

tive Mehrheit wohl hinreichen.
Zu Z4. Indem die Commission diesen § Vollkomi

wen billigt, bemerkt sie nur, daß dadurch die Be,
sorgmsse derer gehoben sind, die fürchten mochten,
die Muuizipalitäten und Eemeindskammern möchten
einander bestreitende Korps werden.

Zu zz. Diese Verwandtschaftsgrade scheinen
zu stark ausgedehnt; in kleinern Gemeinden dürfte
ihre Beobachtung schwer, vielleicht hie und da um
möglich fyn; wenn Geschwisterkinder nicht neben eim
ander sitzen können, so hätte auch Schwägerschaften
das gleiche Verbot treffen sollen.

Zu 46. Der § läßt unbestimmt, was der Muni--
jipalität, und was dem Agenten von dieser Polizei
zukömmt?

Zu 58. Der 5 scheint zu allgemein und unbe,
stimmt abgefaßt; es kann nur von einer Inspektion
zufolge erhaltener Befehle, und untergeordnet den da,
zu näher beauftragten Behörden, die Rede seyn.

Zu 74. Es scheinen durch diesen allzuhäufige
Zusammenkünfte der ganzen Munizipalität, besonders
in grossen Gemeinden gefodert zu werden.

Zu 75. Die Kommission rügt hier erstens den im
deutschen Beschluß gebrauchten AuSdruck ---Erkannt,
nissen absetzen; aufheben oder ungültig erklären,
scheint das französische Wort reformer, lprachrich,
tiger zu verdeutschen. Daß übrigens, „ Erkauntnissc
der Municipalitäten die der Konstitution und den
Gesetzen nicht zuwider find, von der Vertvaitungs,
tammer des Kantons oder einer andern der obern
Gewalten, können aufgehoben werden, --- scheint et-
was viel umfassend und unbestimmt.

Zu 79. und 80. Diese Vervielfältigung der Leistung
4,'nes und desselben Eides scheint durchaus zweklos.

Zu 82. Da alle Verrichtungen der Verwaltungs-.
kaminern unter Aufficht höherer Behörden stehen —
so war der hier bemerkte Vorbehalt überflüssig.

Zu 8; Hier vermißt die Kommisston die Be,
stimmuug: Wer die Abgaben der Hintersassen zu be,

stimmen hat?
Zu 87. Warum die Vcrwaltungskammer diese

Besoldung bestimmen soll, ist nicht klar; überhaupt
scheint es de« Commission daß in unbedeutenden Klei,

nigkeiten die Abhängigkeit der Munizipalität von der
Verwaltungskammer, nicht so sehr sollte ausgedehnt
werden — es entsteht sonst etwas Erniedrigendes,
das sich mit derEh re, worinn die Besoldung der
Munizipalitäts Beamten bestehen soll, nicht wohl
verträgt.

Zu 96. Neun Gemeindeverwalter in Gemeinden,
die keine 100. Bürger zählen, scheint zu ssark.

Zu IO7 bis 109. Gilt, was oben bei den gleich,
artigen § î — betreffend die Generalversammlungen -
gesagt worden ist.

Zu uz. Die Commission glaubt, daß hier nur
von Steuren der Gemeindskürger die Rede sey, und

wiederholt ihre zu x ö gemachte Bemerkung.
Zu 124 und re:;. Durch de« ersten dieser § schei,

ncn den Gemeinden über izoo Seelen, die in den

Z 114 bis 118. angegebenen Befugnisse der weniger
Zahlreichen Gemeindsburgerversammlungen, genoim
men zu seyn. Dieser Unterschied scheint aber in der

That merklich gegen das Gesetz der Gleichheit anzm

flössen, und man könnte vielleicht annchmen, (ne,
beudem daß gewöhnlich in zahlreichen Gemeinden

mehr Aufklärung herrscht, und dadurch der ordentliche

Gang der Berathung erleichtert wird daß je zahb

reicher die Gemeiuben sind, die Generalversamm,
lungen desto weniger besucht werdcw — Wenn dem

so ist, so wäre die Schwierigkeit einer allzugrossen

Anzahl von Nachschlagenden gehoben und kein Gwnd

zur Ungleichheit mehr vorhanden, wenn man daraus

bestehen will, den kleinern Gemeinden alle diese Be,

fugsamen einzuräumen, die auch füglich auf blosse G«

nehmiguug oder Verwerffuug wie S. 172. wegen den

Eatschädnissen, eingeschränkt werden könnten.

Der k. 125. scheint nun aber auf eine undeutliche

und nicht gehörig bestimmte Weise die getadelte M
gleichheit zum Theil wieder aufzuheben -- und aucy

die in den Z. 114 bis ich. enthcàen Befugnisse, vea

grössern Gemeinden unter Modifikationen wieder eiii,

zuräumen.

In der Aufschrift der § Z 142 und folgender, ist

in dem französischen Original ein sehr btirachlM
Redaktionsfehler, anstatt: Gemeinden deren Brv

kerung 1 zoo Seelen übersteigt: steht: Gememdeno

rea Bevölkerung geringer als zoso Seelen ist.

Zu 151. Hier findet sich eine Unbestimmtheit ^
und der Druk scheint überflüßig, wenigstens seine g

schliche Bestimmung.

In dei; §. 157. und folg. die das Vormunds»«
sen betreffen, findet die Kommission ^Mängel und Auslassungen — die sie b!" "A.»si
einander setzen will — da sie ein allgemeines uno

führliches Gesetz über diesen Gegenstand erwarte.
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